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11? Das Rotc Kreuz.

tiouellc Krankheiten, chronische Krankheiten
des Blutes und chronische Intoxikationen
Malaria, Diabetes, Leukämie, perniziöse

Anämie, Chlor-, Kohlenoxyd-, Blei- und

Quecksilbervergiftungen usw.). 4. Chronische

Erkrankungen der Luftwege (Stenosen, hoch-

gradigeS Emphysem, chronische Bronchitis,
Asthma, chronische Brust- und Rippenfellent-
znndungen usw.), 5. Chronische Erkrankungen
der Zirlulationsorgaue (Herzklappen- und

Herzmnskclcrkrankungen, AncurySmen, hoch-

gradigc Baricen, Artcriosklerose usw.). ti. Chro

nische Erkrankungen der Bcrdauungsorganc,
die dauernd einer besondern Ernährungsweise
bedürfen. 7. Chronische Ertrankungen der

Harn- und Geschlechtsorgane (chronische Ac

phritis, Blasensteiuc, Prostatahypertrophic
usw.). >!. Chronische Leiden des zentralen und

peripyercn N'erveusystems (Hysterie, Epilepsie,

IVloàm Ua^ceiorvii, chronische Ischias, Lüh

mungen, Krämpfe und andere schwere nervöse

Zustände). 9. Chronische Erkrankungen der

Sinnesorgane (Glaukom, Hornhaut-, Regen-

bogeuhaut- und Adcrhauteutzüuduugcn usw.,

Otitm clii'miicm luoclin uyv.). 19. Blindheit
oder Verlust eines Auges. Bei nicht normaler

Sehschärfe des andern, l 1. Taubheit auf bei-

den Ohren. 12. AuSgedeyutc chronische Haut
leiden, Hautgeschwürc, Fistein. 19. Chronischer

Gelenkrheumatismus und Gicht mit sichtbaren

Veränderungen. 11. Bösartige Neubildung

oder gutartige mit erheblichen Funktions-

störungen. 15. Durch Alter oder durch Krank-

ycit bedingte erhebliche Schwächezuständc.

I'i. Schwere Formen von Syphilis mit Funk-

tionsstörnngen. 17. Verlust eines Gliedes bei

Offizieren und Unteroffizieren. 18. Versteifung

wichtiger Gelenke, Pseudarthrosen, Verkürzung
der Extremitäten, Muskelatrophien, voraus-
sichtlich langdauernde Nervenlähmung durch

Schußverletzung. 19. Alle in den vorstehenden

Ziffern nicht genannten, durch Krankheit,

Verwundung uyv. verursachten Folgcznständc,

welche eine mindestens ein Jahr dauernde

vollständige Militärnntanglichkeit nach sich

zieycn. iVerstümmelung des Gesichts, Zer-

trümmerung der Kiefer, Folgezuständc von

Trepanationen, torpide Wunden usw.) 29.

Seltene Fälle, welche unter keine der obigen

Kategorien fallen, die aber nach Ansicht der

Kommissionen der Jntcrnierung dringend bc-

dürfen und den obigen Kategorien an Schwere
der Krankheit oder Verletzung gleichwertig

sind.

Ausgeschlossen sind: I. Alle schweren Ner-

ven- und Geisteskrankheiten, die eine Auftakts

bchandluug notwendig machen. 2. Chronischer

Alkoholismus. 9. Ucbertragbarc Krankheiten

aller Art im Stadium der Uebertragbarkeit

lInfektionskrankhciten, Gonorrhöe. Lucs l

und 2, Trachom uyv.).

Zcknsjisrjlclier 8amaritsrbun6.

Ku5 äsn vertîcmàligen clsr Sslcticiktsleitung. — Zitzung vom 18. klpril 1>?lb.

Die nachfolgenden, im Sinne der Zcntralstatuteu vom 99. Mai 1915 abgeänderten

Scktivnsstatnten werden genehmigt: l. Aarau: 2. Bcrg-Roggwil; 1!. Kurzcuberg; 4. Meilen

und Umgebung; 5. Murgcuthal; 9 Rheinfelden; 7. Ste. Croix; 8. Zürich-Wipkingen.

Die ordentliche Abgeordnetenvcrsammlung >919 wird im Einverständnis der gast-

gebenden Sektion Lausanne auf den 25. Juni festgesetzt. Mitteilungen über das Programm
und die Fcstkarte werden auf dem Zirkularwege gemacht. U.

2—


	Schweizerischer Samariterbund : aus den Verhandlungen der Geschäftsleitung - Sitzung vom 18. April 1916

